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Bekanntmachung vom 27.03.2013 
 

über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 106 – Auf dem Einert – 1. Änderung 
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
19.02.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 – Auf dem Einert – 1. Ände-
rung gemäß  
§ 13a BauGB  beschlossen. 
 
Das Plangebiet beinhaltet folgende Grundstücke der Gemarkung Niederbonsfeld Flur 2: 
Flurstück Nr. 84, 799,807,913, 777 (teilweise).  
Die ungefähre Abgrenzung des Plangebietes ist der beigefügten Übersicht zu entneh-
men. 
 
Der Bebauungsplan 106 - Auf dem Einert– 1. Änderung ersetzt bei Inkrafttreten in 
seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 106 – Auf 
dem Einert –. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie § 2 der vom Rat der Stadt Velbert am 15.03.2005 Richtlinien durchzufüh-
ren. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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S a t z u n g 
 

über die Anordnung einer Veränderungssperre  
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

Nr. 106 – Auf dem Einert – 1. Änderung vom 27.03.2013 
 

 
Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I Seite 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung 
in den Städten und Gemeinden vom 22. Juli 2011 (BGBl. I Seite 1509) in Verbin-
dung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, Seite 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 498) hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 19.03.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Der von der Veränderungssperre betroffene Geltungsbereich ist im beiliegenden 
Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, dargestellt und wird begrenzt durch: 

• Südlich die Wodanstraße  
• Westlich die Bonsfelder Straße  
• Nördlich die Hattinger Straße  

 
Das Plangebiet beinhaltet folgende Grundstücke der Gemarkung Niederbonsfeld Flur 
2:Flurstück Nr. 84, 799,807,913, 777 (teilweise)  
 
 

§ 2 Inhalt der Veränderungssperre 
 
(1) Im Geltungsbereich dürfen 
 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anla-
gen nicht beseitigt werden, 

 
b) erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstü-

cken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einver-

nehmen mit der Gemeinde Ausnahmen zulassen, wenn überwiegend öffentli-
che Belange nicht entgegenstehen. 

 
(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt 
 

a) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich ge-
nehmigt wurden, 

 
b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher zulässigerweise aus-

geübten Nutzung. 
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§ 3 Inkrafttreten 
 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
Sie tritt nach Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes  
Nr. 106 – Auf dem Einert –1.Änderung, spätestens jedoch nach zwei Jahren, außer 
Kraft. 
 
 
Velbert, den 27.03.2013  
 
gez. Freitag 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Ver-
änderungssperre und des § 18 Absatz 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.  
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie 
auf die Rechtsfolgen gemäß § 214 BauGB und § 215 BauGB wird hingewiesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung (GO) des 
Landes Nordrhein - Westfalen die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
    Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist vorher gerügt und dabei die verletzte  

      Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung vom 27.03.2013 
über den 

Bebauungsplan Nr. 312 – Unterer Eickeshagen – 7. Änderung  
als Satzung 

 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 den Bebauungsplan  

Nr. 312 – Unterer Eickeshagen – 7. Änderung als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
Der Bebauungsplan Nr. 312 – Unterer Eickeshagen – 7. Änderung ersetzt bei Inkrafttre-
ten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 306 – Untere 
Hohlstraße -, Nr. 306 – Untere Hohlstraße – 1. Änderung, Nr. 312 – Unterer Eickeshagen 
– und Nr. 312 – Unterer Eickeshagen – 6. Änderung.    
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung vom Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung ab bei der Stadtverwaltung Velbert, Am Lindenkamp 31, 42549 Vel-
bert, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 
Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beachtlich sind. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der 
Bebauungsplan Nr. 312 – Unterer Eickeshagen – 7. Änderung rechtsverbindlich.  

Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag  
Bürgermeister 
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Bekanntmachung vom 27.03.2013 
über den 

Bebauungsplan Nr. 474 – Jahnsportplatz –  als Satzung 
 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 den Bebauungsplan  

Nr. 474 – Jahnsportplatz – als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit der Begründung vom Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung ab bei der Stadtverwaltung Velbert, Dienstgebäude Am Lindenkamp 
31, 42549 Velbert, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 
Hinweise: 
 

2. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

3. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beachtlich sind. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der 
Bebauungsplan Nr. 474 – Jahnsportplatz – rechtsverbindlich.  

Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

der Beschlussfassung über die Aufstellung des 
Bebauungsplanverfahren Nr. 605.01 – Heiligenhauser Straße / Jahnstraße – 

gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.03.2013 
sowie die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 30.01.2007 

 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
19.02.2013 folgendes  beschlossen: 
 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 605.01 – Heiligenhauser Straße / Jahn-

straße – gem.  § 13a Baugesetzbuch (BauGB) wird beschlossen. 
2. Das Plangebiet wird begrenzt:   

 
• im Norden durch die hinteren bzw. nördlichen Flurstücksgrenzen der 

Flurstücke Nr. 5/2, 465, 541 und 5444 (Flur 49, Gemarkung Velbert)  
• im Nordosten und Osten durch die Jahnstraße (östliche Straßenbe-

grenzungslinie) 
• im Süden durch die  Heiligenhauserstraße (nördliche Straßenbegren-

zungs-linie) und 
• im Westen durch die westliche Flurstücksgrenze der Flurstücke Nr. 468 

und 5/2 (Flur 49, Gemarkung Velbert). 
 

3. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Nr. 605.01 – Heiligenhauserstraße / Jahn-
straße –. 

4. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie der vom Rat der Stadt Velbert am 15.03.2005 beschlossenen Richtli-
nie durchzuführen.  

5. Der Aufstellungsbeschluss des Umwelt- und Planungsausschuss vom 30.01.2007 
wird aufgehoben. 

6. Der Bebauungsplan Nr. 605.01 – Heiligenhauserstraße / Jahnstraße – ersetzt bei In-
krafttreten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des bestehenden Bebau-
ungsplans Nr. 605 c – Am Berg –.  

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, den 27.03.2013 
gez. 
Freitag (Bürgermeister) 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 8. April 2013 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 

 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 8. April 2013 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13 

Bekanntmachung vom 27.03.2013 
über den 

Bebauungsplan Nr. 727 – Wildenstein / Wildenhang – 1. Änderung  
als Satzung 

 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 den Bebauungsplan  

Nr. 727 – Wildenstein / Wildenhang – 1. Änderung als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
Der Bebauungsplan Nr. 727 – Wildenstein / Wildenhang – 1. Änderung ersetzt bei Inkraft-
treten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 727 – 
Wildenstein / Wildenhang – . 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 (Schall-
schutz im Hochbau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 
zu DIN 4109 Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, 
Ausgabe November 1989) vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab bei der Stadtver-
waltung Velbert, Am Lindenkamp 31, 42549 Velbert, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
Hinweise: 
 
3. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

4. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beachtlich sind. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der 
Bebauungsplan Nr. 727 – Wildenstein / Wildenhang – 1. Änderung rechtsverbindlich.  

Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag  
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
der Beschlussfassung über die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 830 – Marthastr. / Elisabethstr. – 
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.03.2013 

 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
19.02.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 830 – Marthastr. / Elisabethstr. – 
gemäß  
§ 13a BauGB  beschlossen. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt:   
   
- im Norden durch die Straße Zur Grafenburg (südliche Straßenbegrenzungslinie),  
- im Nordosten und Osten durch die hinteren bzw. südlichen Flurstücksgrenzen der  
   Flurstücke Nr. 546, 565, 581 und 601 sowie durch die hinteren bzw. östlichen  
   Flurstücksgrenzen der Flurstücke Nr. 1803 und 1077 (Flur 2, Gemarkung Velbert), 
- im Süden durch die  Elisabethstraße (südliche Straßenbegrenzungslinie), 
- im Südwesten durch die Robert-Koch-Straße (südöstliche Straßenbegrenzungslinie), 
- im Westen durch die hintere bzw. südliche und westliche Flurstücksgrenze des Flurstü-
ckes Nr. 721 (Flur 2, Gemarkung Velbert). 
 
Die ungefähre Abgrenzung des Plangebietes ist der beigefügten Übersicht zu entneh-
men. 
Der Bebauungsplan Nr. 830 – Marthastr. / Elisabethstr. – ersetzt bei Inkrafttreten in  
seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans  
Nr. 840a – Losenburg / Krankenhaus –. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie § 2 der vom Rat der Stadt Velbert am 15.03.2005 Richtlinien durchzufüh-
ren. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen gegen diesen Aufstellungsbe-
schluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, den 27.03.2013 
 
gez. 
Freitag  
Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Velbert für das Kommunalunternehmen  

Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts 
vom 27.03.2013 

 
 

Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1, § 114 a Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436), der §§ 1, 
2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 712) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW 687), des § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.) zuletzt 
geändert durch Art. 5 Abs. 9 des Gesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) sowie der §§ 
51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 16.3.2010 (GV NRW 2010, S. 185ff.), des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung 
vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S. 1938 ff., zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 des Ge-
setzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24.02.2012, BGBl. 
I 2012, S. 257), der §§ 5 ff. des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG) 
vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
17.12.2009 (GV NRW S. 863, 975), §§ 1 ff. des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen (Straßenreinigungsgesetz) vom 18.12.1975 
(GV. NW. S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. 
NRW. S. 390), des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (BestG) für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313), des Vermessungs- und 
Katastergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VermKatG) vom 01.03.2005 (GV. 
NRW. S. 174) zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21.04.2009 (GV. NRW. 
S. 224) hat die Stadt Velbert auf Beschluss des Rates vom 19.03.2013 folgende Ände-
rungssatzung zur Betriebssatzung für die Anstalt öffentlichen Rechts „Technische Betrie-
be Velbert“ vom 01.01.2007 in der Fassung der 3. Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital  

 
1) Die Technischen Betriebe Velbert sind eine selbständige Einrichtung der Stadt Velbert 
in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114 a GO 
NRW). Die Anstalt öffentlichen Rechts wird durch die Umwandlung der bestehenden ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung TBV nach Maßgabe der näheren Bestimmungen dieser 
Satzung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge begründet. Die Anstalt tritt insoweit in alle 
bestehenden Rechte und Pflichten der Stadt Velbert „eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
TBV“ ein, soweit sie dem früheren Aufgabenbereich zuzuordnen sind. Es wird auf der 
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung geführt. 
 
2) Die Anstalt führt den Namen „ Technische Betriebe Velbert“ mit dem Zusatz Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und 
Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet TBV. 
 
3) Die Anstalt hat ihren Sitz in der Stadt Velbert. 
 
4) Das Stammkapital beträgt 10.000.000,00 Euro. 
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5) Die Technischen Betriebe Velbert führen ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen der 
Stadt Velbert und der Umschriftung „Technische Betriebe Velbert AöR“. 
 
 

§ 2 
Gegenstand der Anstalt 

 
1) Aufgabe der Anstalt ist: 
 
1. die Stadtentwässerung einschließlich der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 53 
Abs. 1 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.V.m. § 56 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) § 53 b LWG einschließlich der Erstellung und Fortschreibung des Abwas-
serbeseitigungskonzepten i.S.v. § 53 Abs. 1 a, Abs. 1 b LWG, ausgenommen die Vorlage 
des Abwasserbeseitigungskonzeptes gemäß § 53 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 LWG, 
2. die Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich der Erstellung 
des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes i.S.v. § 5 a Landesabfallgesetz Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NW) und der Abfallbilanzen i.S.v. § 5 c LAbfG NW, 
3. die Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes 
4. die Unterhaltung und der Bau der öffentlichen Verkehrsanlagen in der Baulast der 
Stadt Velbert einschließlich der Verkehrseinrichtungen und der Wartehallen; 
5. die Pflege und die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielflächen; 
6. die Pflege, die Unterhaltung und der Betrieb des städtischen Friedhofs- und Bestat-
tungswesens; 
7. die Pflege und die Unterhaltung des städtischen Forsts; 
8. die Gewässerunterhaltung 
9. die zentrale Vergabestelle 
10. die Ermittlung der öffentlichen Geodaten und die Durchführung der Vermessung ins-
besondere Ingenieurvermessungen, 
11. Bereitstellung und Fortführung eines kommunalen geografischen Informationssys-
tems (GIS), 
Bereitstellung von Geobasisdaten 
12. Wertermittlung und Serviceleistungen. 
 
Die Wahrnehmung der Urkunds- und Grenzvermessungen sowie die Zeugniserteilung 
nach §24 
BauGB verbleiben bei der Stadt Velbert. 
Die Anstalt erbringt darüber hinaus Dienstleistungen aller Art für die Stadt Velbert in der 
Organisation und Durchführung von kommunalen Aufgaben und für Zweckverbände, bei 
denen die Stadt Velbert Mitglied ist. 
Zu den Aufgaben gehören auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfs-
betrieben, die die Aufgaben der Anstalt fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammen-
hängen. 
Die in Ziffer 1-3 dieser Vorschrift geregelten Aufgaben können interkommunal wahrge-
nommen 
werden. 
 
2) Die Anstalt kann weitere Aufgaben wahrnehmen, wenn sie durch besonderen Be-
schluss des 
Rates der Stadt Velbert übertragen werden. 
 
3) Zur Förderung ihrer Aufgaben kann sich die Anstalt an Unternehmen beteiligen, wenn 
das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die Haftung der An-
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stalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Die Rechte des Rates aus § 114a Abs. 7 
GO NRW werden hierdurch nicht berührt.  
 
4) Die Anstalt kann die in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des 
§ 107 Abs. 3 GO NRW auch für andere Gemeinden wahrnehmen. 
 
5) Die Anstalt wird darüber hinaus Beistandsleistungen für die Stadt Velbert erbringen 
und Beistandsleistungen der Stadt Velbert in Anspruch nehmen. Näheres wird in einem 
gesonderten Vertrag zwischen der Stadt Velbert und der Anstalt geregelt. 
 
 

§ 3 
Kompetenzen der Anstalt 

 
1) Die Anstalt ist gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW berechtigt, anstelle der Stadt 
 
1. Satzungen über die Benutzung der Einrichtungen für die gemäß § 2 Abs. 1 übertrage-
nen Aufgaben, 
2. Satzungen über die Abgaben und Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen für 
die gemäß § 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben, einschließlich der Erhebung von Beiträgen 
nach dem Kommunalabgabengesetz zu erlassen, und 
3. unter den Voraussetzungen des § 9 GO sowie des § 53 (1c) Landeswassergesetz 
NRW durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang der öffentlichen Einrich-
tung für den übertragenen Aufgabenkreis anzuordnen. 
4. eine eigene Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren zu erlassen. 
Die Rechte des Rates aus § 114a Abs. 7 GO NRW werden hierdurch nicht berührt. 
 
2) Die Stadt Velbert überträgt insoweit das ihr gemäß §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) zustehende Recht, 
Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe 
zu erheben und zu vollstrecken. 
 
3) Bis zum Inkrafttreten eigener Satzungen erhebt die Anstalt Gebühren und Beiträge auf 
Grundlage der durch die Stadt Velbert erlassenen Satzungen. Diese treten mit Inkrafttre-
ten der durch die Anstalt erlassenen Satzungen außer Kraft. 
 
4) Die Anstalt kann Beamte und Beamtinnen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
ernennen, versetzen, abordnen, befördern, beurlauben und entlassen, soweit sie hoheitli-
che Befugnisse ausübt. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Ein-
schränkung, auch für die sonstigen Beschäftigten. Die Regelungen des Landesgleichstel-
lungsgesetzes gelten entsprechend. 
 
 

§ 4 
Organe 

 
1. Organe der Anstalt sind 
 
- der Vorstand (§ 5) 
- der Verwaltungsrat (§ 6 bis 8). 
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§ 5 
Der Vorstand 

 
1) Der Vorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern. 
 
2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat längstens auf die Dauer von fünf Jahren be-
stellt; eine erneute Bestellung ist zulässig. 
 
3) Besteht der Vorstand aus mehr als einem Mitglied, regelt die Aufgabenverteilung eine 
vom Verwaltungsrat zu beschließende Geschäftsordnung. Einer der hauptamtlichen Vor-
standsmitglieder wird zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. In die Geschäftsordnung ist 
aufzunehmen, dass ein hauptamtliches Vorstandsmitglied für das Rechnungswesen der 
Anstalt verantwortlich ist. 
 
4) Der Vorstand leitet die Anstalt eigenverantwortlich, soweit nicht gesetzlich oder durch 
diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. 
 
5) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Die Vorstandsmitglie-
der sind gemeinschaftlich vertretungsberechtigt. Der Vorstand benennt zwei Vorstands-
vertreter/-innen, die im Fall der Verhinderung des Vorstands zur Geschäftsführung und 
Vertretung jeweils nur gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied befugt sind. Nähere 
Einzelheiten werden in der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt. Die Bestellung 
der Vertreter bzw. der Vertreterinnen des Vorstandes erfolgt mit Zustimmung des Verwal-
tungsrates. 
 
6) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu un-
terrichten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der Anstalt 
Auskunft zu geben. 
 
7) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich Zwischenberichte über die Abwick-
lung des Vermögens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Des weiteren hat der Vor-
stand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplanes in 
Einzelpositionen erfolgsgefährdende (10 %) Mindererträge oder Mehraufwendungen zu 
erwarten sind. Sind Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Velbert zu erwarten, ist der 
Kämmerer der Stadt Velbert hierüber unverzüglich zu unterrichten. 
 
8) Der Vorstand ist zuständig für sämtliche beamtenrechtliche Entscheidungen bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppe A 13 (z.B. Ernennung, Einstellung, Beförderung, Hö-
hergruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhestandsversetzung, Beurlaubung, Ände-
rungskündigung, Entlassung) sowie sämtliche arbeitsrechtliche Entscheidungen gegen-
über den sonstigen Beschäftigten bis einschließlich der Entgeltgruppe E 13 einschließlich 
deren Einstellung nach Maßgabe des vom Verwaltungsrat genehmigten Wirtschaftspla-
nes und dem diesen beigefügten Stellenplan sowie der bestehenden tariflich begründeten 
Ansprüche. Dem Vorstand steht bei personalrechtlichen und beamtenrechtlichen Ent-
scheidungen, für die der Verwaltungsrat zuständig ist, ein Vorschlagsrecht zu. Soweit 
dem Vorschlag des Vorstands nicht gefolgt werden soll, ist er zuvor zu hören.  
 
9) § 6 Abs. 11 findet auch auf den Vorstand entsprechende Anwendung. 
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§ 6 

Der Verwaltungsrat 
 
1).Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und den 14 übrigen stimmberech-
tigten Mitgliedern. Für die übrigen Mitglieder werden Vertreter namentlich bestellt. Des 
weiteren hat der Verwaltungsrat beratende Mitglieder. Die Fraktionen, die im Verwal-
tungsrat nicht vertreten sind, sind berechtigt, ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen 
Bürger, der dem Rat angehören kann, zu benennen. Diese Mitglieder wirken mit beraten-
der Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und der Berechnung der Beschlussfähigkeit 
werden sie nicht mitgezählt. 
 
2) Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der Bürgermeister der Stadt Velbert. 
 
3) Für den Vorsitzenden des Verwaltungsrates und für die übrigen stimmberechtigten und 
beratenden Mitglieder werden Vertreter bestellt. Der Vertreter des Bürgermeisters wird 
auf seinen Vorschlag aus dem Kreis der Beigeordneten der Stadt Velbert bestellt. Dieser 
Vertreter des Bürgermeisters kann an allen Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. 
Den ersten Stellvertreter und den zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden wählt der Rat 
der Stadt Velbert aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates. 
 
4) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Vertreter oder Vertreterinnen 
können Mitglied des Rates oder sachkundige Bürger sein. 
 
5) Ein vom Personalrat der Stadt Velbert zu benennendes Mitglied des Personalrates der 
Stadt Velbert ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilzunehmen. Dieses 
Mitglied des Personalrates hat ein Rederecht im Verwaltungsrat. 
 
6) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats und die beratenden Mitglieder sowie deren 
Vertreter bzw. Vertreterinnen werden vom Rat für die Dauer von fünf Jahren gewählt; für 
die Wahl gilt § 50 Abs. 4 GO NRW sinngemäß. 
 
7) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Rat angehören, endet mit 
dem Ende der Wahlperiode oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die Mitglie-
der des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter 
aus. 
 
8) Alle gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates können vom Rat jederzeit abberufen 
werden, § 113 Abs. 1 Satz 3 GO NRW. 
 
9) Der Verwaltungsrat hat der Stadt Velbert auf Verlangen Auskunft über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Anstalt zu geben. 
 
10) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine angemessene Entschädigung für die 
Teilnahme an dessen Sitzungen. 
 
11) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind verpflichtet, über sämtliche vertrauliche An-
gelegenheiten von denen sie Kenntnis erhalten Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht 
besteht auch nach dem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der 
Stadt. Das Gleiche gilt für das vom Personalrat benannte Mitglied des Personalrates, den 
Vertreter des Vorsitzenden und die weiteren Teilnehmer gemäß § 11. 
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§ 7 
Zuständigkeit des Verwaltungsrates 

 
1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 
 
2) Der Verwaltungsrat und der Vorsitzende können jederzeit vom Vorstand über alle An-
gelegenheiten der Anstalt Berichterstattung verlangen. 
 
3) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
4) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 
 
a) den Erlass von Satzungen im Rahmen des durch diese Anstaltssatzung übertragenen 
Aufgabenbereichs (§ 2 Abs. 1). 
b) die Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen. 
c) die Bestellungen und Abberufungen des Vorstands und die Bestellung eines Vor-
standsvorsitzenden. In die Geschäftsordnung ist aufzunehmen, dass der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates die Ausgestaltung der Dienstverhältnisse regelt; 
d) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
e) die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Leistungsnehmer der 
Anstalt; 
f) die Bestellung des Abschlussprüfers; 
g) die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Behandlung des Jahresverlustes 
h) die Verwendung des Jahresgewinns; 
i) die Entlastung des Vorstandes; 
j) den Erwerb; die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten sowie die Bestellung anderer Sicherheiten, wenn der Betrag oder Wert im 
Einzelfall 150.000,00 Euro übersteigt; 
k) Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu und sonstige Verga-
ben, sofern sie im Einzelfall einen Betrag i.H.v. 100.000,00 Euro übersteigen und wenn 
entsprechende Positionen im Wirtschaftsplan nicht vorhanden sind, sowie die Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen  unter ihrem Wert und die Verpflichtung hierzu; 
l) den Erlass von öffentlich-rechtlichen Forderungen, die im Einzelfall den Betrag von 
25.000,00 Euro und von privatrechtlichen Forderungen die im Einzelfall den Betrag von 
6.000,00 Euro sowie die Niederschlagung von Forderungen, die im Einzelfall den Betrag 
von 60.000,00 Euro übersteigen; 
m) den Abschluss von Vergleichen bei bestrittenen privatrechtlichen Forderungen, sofern 
diese im Einzelfall einen Betrag von 100.000 Euro übersteigen. 
n) die Führung von Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten sowie den Ar-
beits- und Verwaltungsgerichten bei Streitwerten von mehr als 100.000 Euro, bei Bau-
schäden von mehr als 500.000 Euro; 
o) die Gewährung von Gehaltsvorschüssen an den Vorstand und an Bedienstete der An-
stalt, die mit diesem verwandt sind; 
p) wesentliche Änderungen des Betriebsumfangs der Anstalt, insbesondere die Aufnah-
me von neuen Aufgaben im Rahmen der durch diese Satzung übertragenen Aufgaben; 
q) Mehrauszahlungen, die den Einzelansatz im Vermögensplan um mehr als 250.000,00 
Euro übersteigen; 
r) erfolgsgefährdende Mehraufwendungen. Dies sind solche, die 10 v. H. des Einzelan-
satzes im Erfolgsplan übersteigen. 
s) sämtliche beamtenrechtliche Entscheidungen ab der Besoldungsgruppe A 14 (z.B. Er-
nennung, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhe-
standsversetzung, Beurlaubung, Änderungskündigung, Entlassung) sowie sämtliche ar-
beitsrechtliche Entscheidungen 
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gegenüber den sonstigen Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 14, einschließlich deren 
Einstellung nach Maßgabe des vom Verwaltungsrat genehmigten Wirtschaftsplanes und 
dem diesen beigefügten Stellenplan sowie der bestehenden tariflich begründeten Ansprü-
che. 
 
5) Der Verwaltungsrat leitet das Abwasserbeseitigungskonzept, nachdem er darüber be-
raten hat, über den Bürgermeister der Stadt Velbert an den Rat der Stadt Velbert zur Be-
schlussfassung weiter. 
 
6) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats die Anstalt ge-
richtlich und außergerichtlich. Er vertritt die Anstalt auch, wenn noch kein Vorstand vor-
handen oder der Vorstand handlungsunfähig ist. 
 
7) Bei dem Erlass von Satzungen gemäß § 7 Abs. 4 a und der Beteiligung der Anstalt an 
anderen Unternehmen gemäß § 7 Abs. 4 b unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen 
des Rates der Stadt Velbert. 
Dem Rat ist vor der Beschlussfassung über Satzungen oder Beteiligung an Unternehmen 
Gelegenheit zu geben, seine Rechte nach § 114 a Abs. 7 GO NRW wahrzunehmen. Da-
zu informiert der Vorstand den Rat rechtzeitig über die Angelegenheit. 
 
 

§ 8 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates 

 
1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des Vorsitzenden des Verwaltungsra-
tes zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und –ort und die Tagesordnung ange-
ben. Sie muss den Mitgliedern des Verwaltungsrates spätestens am zehnten Tag vor der 
Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 3 Tage verkürzt werden. 
 
2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens viermal einzuberufen. Er muss außerdem 
einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrates 
unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 
 
3) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
geleitet. Die Sitzungen sind öffentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhörer teilzuneh-
men, soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestatten. Die Zuhörer sind nicht berechtigt, 
das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen des Verwaltungsrates zu 
beteiligen. Sie haben sich in dem für Zuhörer bestimmten Teil des Raumes aufzuhalten. 
Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen: 
 
a) Personalangelegenheiten 
b) Liegenschaftsangelegenheiten 
c) Auftragsvergaben 
d) Prozessangelegenheiten 
e) Einzelfälle in Abgabesachen 
darüber hinaus kann auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes oder auf Vorschlag des 
Vorsitzenden für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
 
4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß ge-
laden sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter 
anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festge-
stellt ist. 
Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann ein 
Beschluss gefasst werden, wenn: 
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a) die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Verhandlung mehrheitlich 
zustimmt oder 
b) sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates (bzw. deren Stellvertreter) anwesend sind 
und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
 
5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegens-
tand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen 
werden. 
 
6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind zulässig. § 50 Abs. 5 GO NRW gilt entspre-
chend. 
 
7) In dringenden Fällen kann der Vorsitzende des Verwaltungsrates zusammen mit einem 
weiteren Mitglied des Verwaltungsrates zusammen entscheiden. Diese Entscheidungen 
sind dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. § 60 
Abs. 1 Satz 4 GO NRW gilt entsprechend. 
 
8) Die Befangenheitsvorschriften des § 31 GO NRW gelten entsprechend. 
 
 

§ 9 
Widerspruch und Beanstandung 

 
§ 54 GO NRW gilt für den Vorsitzenden des Verwaltungsrates entsprechend. 
 
 

§ 10 
Zuständigkeiten des Rates der Stadt Velbert 

 
1) Der Rat wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Regelungen zum Vorsitz des 
Verwaltungsrates gemäß § 114 a Abs. 8 S. 1-4 GO NRW und dieser Satzung bleiben un-
berührt. 
 
2) Der Rat beschließt das Abwasserbeseitigungskonzept. 
 
3) Bei Entscheidungen der Organe der Anstalt von grundsätzlicher Bedeutung ist die Zu-
stimmung des Rates der Stadt Velbert erforderlich: 
 
a) die erstmalige Bestellung des Vorstands. 
b) die Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen gemäß § 2 Abs. 3 
c) die Ergebnisverwendung 
d) Maßnahmen von besonderer Bedeutung, die ihm von den Organen der Anstalt zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 
 
 

§ 11 
Stabstelle Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling 

 
Der Stabstelle Rechnungsprüfung der Stadt Velbert stehen die Rechte nach §§ 53 und 54 
HGrG zu. Darüber hinaus stehen der Stabstelle Rechnungsprüfung die Rechte entspre-
chend zu, die sich aus der jeweiligen Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Velbert er-
geben. Die Stabstelle Rechnungsprüfung und die vom Bürgermeister bei der Stadt Vel-
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bert für das Beteiligungscontrolling bestimmte Stelle haben darüber hinaus das Recht der 
Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates. 
 
 

§ 12 
Verpflichtungserklärung 

 
1) Alle Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt 
unter dem Namen Technische Betriebe Velbert AöR durch den Vorstand, im Übrigen 
durch jeweils Vertretungsberechtigte. 
2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, seine Stellver-
treter mit dem Zusatz „In Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „Im 
Auftrag“. 
 
 

§ 13 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Bekanntmachungen 

 
1) Die Anstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu 
führen. Es gelten die Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) in der 
jeweils geltenden Fassung, soweit dem andere gesetzliche Vorschriften nicht entgegen-
stehen. 
 
2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht in-
nerhalb von 3 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durch-
führung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jah-
resabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu un-
terzeichnen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsberichte und der Bericht 
über die Abschlussprüfung sind der Stadt/Gemeinde zuzuleiten. Im Übrigen ist § 27 Abs. 
2 der Kommunalunternehmensverordnung zu beachten. 
 
3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gilt § 114a Abs. 10 GO 
NRW. 
 
4) Die Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung der Anstalt richten sich, wenn ge-
setzliche Bestimmungen nichts Gegenteiliges regeln, nach den entsprechenden Vor-
schriften der Hauptsatzung der Stadt Velbert in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 14 
Wirtschaftsjahr 

 
Das Wirtschaftsjahr der Anstalt ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 15 
Auflösung des Kommunalunternehmens 

 
Bei Auflösung des Kommunalunternehmens fällt das Vermögen im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge an die Stadt Velbert zurück. 
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§ 16 
Regelungen im Zuge der Umwandlung 

 
Die Einzelheiten des Wechsels des Personals zum Kommunalunternehmen TBV AöR 
werden in einer Dienstvereinbarung zur Regelung der arbeitsrechtlichen Verhältnisse be-
schrieben. 
Die Anstalt tritt im Weg der Gesamtrechtsnachfolge in alle bestehenden Rechte und 
Pflichten der Stadt Velbert ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben 
stehen. Dies gilt sowohl für die Beschäftigungsverhältnisse als auch für das Betriebs- und 
Anlagevermögen einschließlich der Grundstücke, das zum Stichtag des Inkrafttretens 
dieser Satzung in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung TBV geführt wird und 
hinsichtlich sämtlicher für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung TBV geltenden Satzun-
gen der Stadt Velbert. Diese gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Stadt Velbert 
die TBV AöR tritt, solange fort, bis die TBV AöR eigene Satzungsregelungen in den An-
gelegenheit trifft. 
Die bislang zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung TBV und den anderen 
Dienststellen der Stadt getroffenen Vereinbarungen gehen im Rahmen der Gesamt-
rechtsnachfolge auf die Anstalt über. Die Beistandsleistungen zwischen der Stadt Velbert 
und der Anstalt werden in einem Leistungs- und Kooperationsvertrag zusammengefasst. 
 
 

§ 17 
Gleichstellungsklausel 

 
Der Satzungstext wurde in der männlichen Form formuliert. Für alle Regelungen gilt auch 
die weibliche Form. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Die Anstalt ist am 01.01.2007 entstanden. Die Betriebssatzung vom 01.01.2007 hat die 
Eigenbetriebssatzung der Stadt Velbert in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 
10.12.2002 außer Kraft gesetzt. Diese 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

1) Die vorstehende Unternehmenssatzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts Techni-
sche Betriebe Velbert wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
2) Gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 Buchst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen wurde die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts dem Landrat des 
Kreises Mettmann als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
14.11.2006 angezeigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Velbert, 27.03.2013 
 
gez. Freitag 
Bürgermeister 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in der zurzeit gültigen Fassung werden die 
Grundabgabenbescheide der  Stadt Velbert für das Jahr 2013 (Kassenzeichen 
97243955 und 97247400) vom 18.02.2013 für Herrn 
 

Kay Loeper 
(letzte bekannte Anschrift war Höhenstraße 88 in 40227 Düsseldorf) 

 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
 
Die Abgabenbescheide können bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomas-
straße 1 A / Gebäude B, Zimmer B 002 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
Velbert, 28.03.2013 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lorenberg 
Sachbearbeiter 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in der zurzeit gültigen Fassung werden die 
Grundabgabenbescheide der  Stadt Velbert für das Jahr 2013 (Kassenzeichen 
97227870) vom 18.01.2013 für Herrn 

Jörg Rode 
(letzte bekannte Anschrift war Aufderhöher Berg 2 in 42699 Solingen 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
Die Abgabenbescheide können bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomas-
straße 1 A / Gebäude B, Zimmer B 002 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
Velbert, 28.03.2013 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Lorenberg (Sachbearbeiter) 
 

----------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in der zurzeit gültigen Fassung wird der 
Zweitwohnungssteuerbescheid vom 14.03.2013 (2. Zustellversuch am 21.03.2013) 
für das Jahr 2012 mit dem Kassenzeichen 92900266 für 

 
Frau Anna Lena Jahnke, geb. 18.05.1994 in Velbert, 

zuletzt bekannter alleiniger Wohnsitz: Berghovener Straße 57 in 53227 Bonn, 
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die Steuerpflichtige unter der o. a. 
Anschrift nicht zu ermitteln ist. 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert, Fachbereich Finanzdienste – Abtei-
lung Steueramt –, Thomasstraße 1 A / Gebäudeteil B, Zimmer B 003 von der Steuer-
pflichtigen eingesehen werden. 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
Velbert, 28.03.2013 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sträßer (Sachbearbeiter) 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in der zurzeit gültigen Fassung wird der 
Zweitwohnungssteuerbescheid – Änderung der Festsetzung/Abmeldung von Amts 
wegen – vom 03.04.2013 für das Jahr 2013 mit dem Kassenzeichen 92900192 für 

 
Frau Silke Reeger, geb. 25.08.1972 in Velbert, 

zuletzt bekannte Anschriften: Isolde-Kurz-Straße 146 in 48161 Münster (Hauptwohnsitz, 
ohne Abmeldung verlassen) sowie Heiligenhauser Straße 2 in 42549 Velbert (Neben-

wohnsitz, ohne Abmeldung verlassen), 
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift der Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert, Fachbereich Finanzdienste, Abtei-
lung Steueramt, Thomasstraße 1 A, Gebäudeteil B, Zimmer B 003 von der Steuerpflichti-
gen eingesehen werden. 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
Velbert, 03.04.2013 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sträßer  (Sachbearbeiter) 
 

-------------------------------------------------------- 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Herrn Dan CIRPACI, geb. 07.10.1982, zuletzt wohnhaft 45139 Essen, Frillendorfer Str. 
48, wird hiermit der Bußgeldbescheid des Ordnungsamtes der Stadt Velbert vom 
05.03.2013, Aktenzeichen 4.1.3/hs-2013-0021 öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid kann im Ordnungsamt der Stadt Velbert, Kommunaler Ordnungs-
dienst, Nedderstr. 50, Zimmer 505, 42549 Velbert eingesehen werden. 
 
Durch die Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 7.3.2006 ( GV 
NRW S.94/SGV NRW 2010 ). 
 
Velbert, 28.03.2013 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. P. Kröger 


